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Satzung der SladtFahmarn

Ober die förmliche Feillaoung da» Sanleninnigebleles.
„Pmflüefs, Fahmem“ gem80^1^BauSfl

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für.das Land Schleswig-Holstein In , 
der zurzeit geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. September1 
2020 (GVOBI. S. 514) und des § 142 Abs. 1 und 3 BauGB In der Neufassung vom 23. Septem
ber 2004 (BGBl. IS. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8, August 2020 m. W. v.
14.08.2020 bzw. 01.11.2020 (BGBl. I S. 1728), hat die Stadtvertretung der Stadt Fehmarn In 
Ihrer Sitzung vom 06. Mal 2021 folgende Satzung beschlossen:

Erweiterung des ianlarungioobiales ■
In dem In § 2 näher beschriebenen Erwelterungsgeblef liegen städtebauliche Mlss-stände 
vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmannahmen wesentlich verbessert 
oder umgestaltet werden. Das etwa 1.000 Quadratmeter umfassende Erweiterungsgebiet v/lrd 
hiermit förmlich als Erweiterung des Sanlerungsge-bietes .Burgtiefe, Fehmarn" festgelegL 

§2
Abgrenzung des Erwellerungsgebletes

Das Erweiterungsgebiet umfasst den Gfundstöckstell innerhalb der im Lageplan vom
15.01.2021 mit roter Umrandung und Schraffur gekennzeichneten Fläche, die im Osten un
mittelbar an das Sanierungsgebiet‘.Burgliefe, Fehmarn" (orange Umrandung) angrenzt Der

. Lageplan Ist Bestandteil der 1. Anderungssatzung und nachfolgend elngefQgl. Der MaOstab 
Ist dem Plan zu entnehmen.

oben: Lageplan vom 15.01.2021, unten: Detailausschnitt Lageplan vom 15.01.2021

9 d | • , I
Verfahren, Genehmlgungspllichlen und Durchlöhrungsfrist 

Die Regelungen der §§ 3 bis 5 der Satzung der Stadt Fehmarn über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Burgtlefe, Fehmarn“ vom 17. Februar 2021 bleiben von dieser Ande-

■ rungssatzung unberührt und sind auch auf das Erweiterungsgebiet anzuwenden.
» Die SanlerunosmaBnahme wird Im umfassenden Verfahren durchgeführt Die besonderen sa

nierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB finden Anwendung.
Die Vorschriften des § 144 BauGB öoer genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvor
gänge finden Anwendung. !
Die Durchführung der Sanierung Ist gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB befristet bis zum 
Oktober des Jahres 2032.

• S4
■ Inkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit der Bekanntmachung rechts-verblndllch. 
Die Satzung vom 17. Februar 2021 über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
.Burgtiefe, Fehmarn“ bleibt Im Übrigen weiterhin in Kraft.
Hinweise:
a) Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB wurde bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung 

zugleich durch Beschluss die Frist festgelegt, In der die Sanierung durchgeführt werden . 
soll; die Frist soll 15 Jahre nicht überschreiten. Kann die Sanierung nicht Innerhalb der 
Frist durchgeführt werden, kann die Frist durch Beschluss verlängert v/erden (§ 142 Abs.
3 Satz 4 BauGB).

b) Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB Ist eine Verletzung der In § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. , 
3 BauGB bezelchneten Verfahrensmängel und Formvorschriften und der In § 214 Abs. 3 ! 
Satz 2 BauGB bezelchneten Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt | 
Fehmarn gellend gemacht worden IsL Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
Ist darzuleoen.

c) Gemäß § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird darauf hingewiesen, dass 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formschriften zustande gekom
men sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande Ge
kommen gelten. Dies gilt nicht, soweit die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit- . 
zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt I 
worden sind oder vor Ablauf der genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss be- , 
anstandel oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriftengegenüber 1 
der Stadt Fehmarn unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen j 
soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung geltend gemacht, so 1 
kann auch nach Ablauf der genannten Frist Jedermann diese Verletzung geltend machen. ,

d) Auf die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §o 152-156 a BauGB v/ird | 
besonders hingewiesen. Diese können - neben anderen einschlägigen Vorschriften -von i 
Jedermann bei der1 Stadt Fehmarn, Fachbereich Bauen und Häfen, Burg auf Fehmarn,

> Bahnhofstraße 5, Zimmer 38, während der allgemeinen Sprechzeiten (Montag sowie Mitt
woch bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und Dienstag von 8:00 bis 12:30 Uhr und 13:30

1 bis 18:00 Uhr) eingesehen werden.
• Fehmarn, den 12.07.2022

. Stadt Fehmarn 
Der Bürgermeister

(LS.) gez. Jörg Weber
__________ Bürgermeister________
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1. Änderungaaatzunq

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Salz 1 der QemeFndeordnung für das Land Schles
wig-Holstein In der zurzeit geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 07. September 2020 (QVOBI. S. 514) und des § 142 Abs. 1 
und 3 BauGB In der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 0. August 2020 m. W. v. 14.08.2020 bzw. 
01.11.2020 (BGBl. IS. 1728), hat die Stadtvertretung der Stadt Fehmarn In Ihrer 
Sitzung vom 06. Mal 2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erweiterung des Sanlerungsgebletea 
In dem In § 2 näher beschriebenen Erweiterungsgebiet liegen städtebauliche 
Missstande vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanlerungs'maflnahmen 
wesentlich verbessert oderumgestaltet werden. Das etwa 1.000 Quadratmeter 
umfassende Erweiterungsgebiet wird hiermit förmlich als Erweiterung des 
Sanierungsgebietes .Burgtiefe, Fehmarn" festgelegt;

.§ 2 Abgrenzung des Erwelterungsgebletea 
Das Erwalterungsgeblet umfasst den GrundstQckstell Innerhalb der Im Lageplan 
vom 15.01.2021 mit roter Umrandung und Schraffur gekennzeichneten Räche, 
die Im Osten unmittelbar an das Sanlerungsgeblet .Burgtlefa, Fehmarn“ (orange 
Umrandung) angrenzt. DerLägeplan lat Bestandteil der 1. Andemngssatzung und 
nachfolgend elngefQgt. Der MaOatab Ist dem Plan zu entnehmen.
Der Plan kann während der allgemeinen Sprechzeiten bei der Stadt Fehmarn, 
Fachbereich Bauen und Häfen, Burg auf Fehmarn, BahnhofstraOe 5, und Im 
Internet unter www.fehmam-sanlerunqsaeblet-burptlefe.de von Jedermann 
eingesehen werden.

oben: Lageplan vom 15.01.2021, unteh; Detailausschnitt Lageplan vom 
15.01.2021

§ 3 Verfahren, Genehmigungspflichten und Durchführungsfrist,
Die Regelungen der §§ 3 bis 5 der Satzung der Stadt Fehmarn über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes .Burgtiefe, Fehmarn" vom 17. Februar 2021 
bleiben von dieser Anderungssatzung unberührt und sind auch auf das 
Erweiterungsgebiet anzuwenden.
Die Sanlerungsmaflnahme wird Im umfassenden Verfahren durchgeführt.
Die besonderen sanlerungsrechtllchen Vorschriften der §§ 152 bis 158a BauGB 
finden Anwendung;
Die Vorschriften des § 144 BauGB (Iber genehmigungspflichtige Vorhaben und 
Rechtsvorgänge finden Anwendung.
Die Durchführung der Sanierung Ist gemäß § 142 Äbs. 3 Satz 3 BauGB befristet 

bis zum Oktober des Jahres 2032.

S 4 Inkrafttreten
Diese Satzung wird gemäB § 143 Abs. 1 BauGB mit der Bekanntmachung 
rechtsverbindlich. Die Satzung vom 17. Febmar 2021 Ober die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes .Burgtiefe, Fehmarn" bleibt Im Übrigen 
weiterhin In Kraft.
Hinweise:
a) Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB wurde bei dem Beschluss Ober die 
Sanierungssatzung zugleich durch Beschluss die Frist festgelegt, In der die 
Sanierung durchgeführt werden soll; die Frist soll 15 Jahre nicht überschreiten. 
Kann die Sanierung nicht Innerhalb der Frist durchgeführt werden, kann die Frist 
durch Beschluss verlängert werden (§ 142 Abs, 3 Satz 4 BauGB).

b) Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB Ist eine Verletzung der In § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bla Nr. 3 BauGB bezelchneten Verfahrensmängel und Formvorechriften und der 
In § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezelchneten Mängel der Abwägung unbeachtlich, 
wenn sie nicht Innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung (1er Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Fehmarn geltend gemacht worden Ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, Ist darzulegen.

c) Gemäß § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird darauf 
hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung 
als vop Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, soweit
die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung,.die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 
vor Ablauf der genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder Jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorechriftengegenüber der 
Stadt Fehmarn unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün
den soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat Jemand eine Verletzung 
geltend gemacht, so kann duch nach' Ablauf der genannten Frist Jedermann 
diese Verletzung geltend machen.
d) Auf die besonderen sanlerungsrechtllchen Vorschriften der §§ 152-150 a 
BauGB wird besonders hlngawlesen. Diese können - neben anderen 
einschlägigen Vorschriften - von Jedermann bei der Stadt Fehmarn, Fachbereich 
Bauen und Häfen, Burg auf Fehmarn, Bahnhofstraße 5, Zimmer 38, während der 
allgemeinen Sprechzeiten (Montag sowie Mittwoch bla Freitag von 8:00 bla 12:00 
Uhr und Dienstag von 8:00 bis 12:30 Uhr und 13:30 t>ls 18:00 Uhr) eingesehen 
werden.
Fehmarn, den 12.07.2022

Stadt Fehmarn \
Der Bürgermeister 

(L-*5-) ' gez. Jörg Weber.
Bürgermeister

http://www.fehmam-sanlerunqsaeblet-burptlefe.de

